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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Kulturpolitik wurde namentlich aus welschen Kreisen der Wunsch nach mehr
Initiative seitens des Bundes laut. Auf Anregung des Journalisten F. Jotterand führten
Vertreter des kulturellen Lebens der Westschweiz in Aubonne (VD) und Lausanne
Gespräche mit Bundesrat Tschudi und dem Präsidenten der Stiftung Pro Helvetia, M.
Stettler, in denen eine eidgenössische Kulturförderungskonzeption sowie die Schaffung
eines Kulturrats verlangt wurden; Bundesrat Tschudi zeigte für diese über die bisherige
Tätigkeit der Stiftung Pro Helvetia hinauszielenden Anliegen Verständnis. Im Jahrbuch
der Neuen Helvetischen Gesellschaft (NHG) für 1968, in welchem die Gespräche eine Art
Fortsetzung fanden, postulierte Jotterand als ersten Schritt die Zusammenstellung
eines «Labhardt-Berichts» über die kulturellen Strukturen der Schweiz; auf Grund
eines solchen sollte dann in föderalistischem Geiste eine kulturelle Landesplanung
zugunsten zurückgebliebener Gegenden an die Hand genommen werden. Eine
vermehrte Förderung durch den Bund wurde insbesondere für das Filmschaffen
gefordert; der Verband schweizerischer Filmgestalter wünschte eine Revision des
Filmgesetzes, um eine wirksamere Subventionierung des Spielfilms zu ermöglichen.

Gesamtschweizerisches Interesse erregte eine Auseinandersetzung um den Ankauf
von Picasso-Gemälden durch den Kanton Baselstadt. Zur Deckung von Verlusten aus
dem Konkurs der Fluggesellschaft Globe Air beabsichtigte die Familienstiftung
Staechelin einige Werke aus der von ihr im Basler Kunstmuseum deponierten Sammlung
zu veräussern; durch einen Staatsbeitrag von CHF 6 Mio. und private Zuwendungen von
weiteren CHF 2.4 Mio. konnten zwei Picasso-Bilder für die Stadt erworben und weitere
Bestände auf 15 Jahre als Leihgaben gesichert werden. Gegen den vom Grossen Rat
ohne nennenswerte Opposition bewilligten Kredit wurde das Referendum ergriffen; die
Volksabstimmung verlief jedoch positiv. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.11.1967
PETER GILG

Dem Verlangen nach einer wirksameren Kulturpolitik des Bundes entsprach der
Bundesrat mit der Ernennung einer Expertenkommission, der es obliegt, einen Bericht
über den Stand der Kultur und Vorschläge für die weitere Ausgestaltung der
Kulturpolitik auf allen Stufen (Gemeinde, Kanton, Bund) auszuarbeiten. In
verschiedenen Auseinandersetzungen wurde jedoch deutlich, dass die Ansprüche, die
an eine öffentliche Kulturförderung gestellt werden, stark auseinandergehen. So
kritisierte Friedrich Dürrenmatt das schweizerische Theaterwesen und verlangte
weniger, dafür qualitativ höherstehende Theaterproduktionen, die vermehrt zwischen
den Städten auszutauschen wären. Ein Protest der Gesellschaft der Schweizerischen
Dramatiker (GSV) gegen abschätzige Äusserungen des Direktors des Zürcher
Schauspielhauses über die schweizerische dramatische Produktion sowie die
Forderung, die subventionierten Bühnen sollten zur Aufführung schweizerischer Werke
verpflichtet werden, rief einer heftigen Diskussion. Eine Ausstellung in der Berner
Kunsthalle, die internationales Interesse erregte, wegen ihrer Neuartigkeit aber auch
viele schockierte, löste eine Diskussion über die Frage aus, ob und wieweit die
Behörden die Programme subventionierter Kulturinstitute beeinflussen sollten. Trotz
den bestehenden Schwierigkeiten war in einzelnen Kantonen das Bestreben erkennbar,
die kulturpolitische Tätigkeit zu verstärken. Die Zürcher stimmten dem Gesetz über die
Förderung des kulturellen Lebens zu, und in Bern wurde bei der Reorganisation der
Erziehungsdirektion eine Abteilung Kulturelles geschaffen.

Die Bemühungen um eine Förderung des einheimischen Filmschaffens wurden
fortgeführt. Dem Begehren nach einer Revision des eidgenössischen Filmgesetzes
entsprach der Bundesrat mit einer Vorlage, nach der nicht nur Dokumentar-, Kultur-
und Erziehungsfilme, sondern auch Spielfilme durch Bundesbeiträge unterstützt
werden können (BRG 10 274). Abweichend vom Antrag des Bundesrates sprach sich das
Parlament für eine unbefristete Unterstützung der schweizerischen Filmwochenschau
aus, um die eingeleiteten Reformbestrebungen nicht zu gefährden. Die
Gesetzesrevision wurde von den eidgenössischen Räten angenommen. Auf dem Gebiet
der kulturellen Aussenpolitik sind verschiedene von der Stiftung Pro Helvetia
organisierte Ausstellungen zu erwähnen: eine Wanderausstellung schweizerischer

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1969
RUTH GULLO
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Volkskunst in den USA und in Kanada, die 1968 in der Sowjetunion gezeigte
Architekturausstellung in Rumänien und eine Ausstellung schweizerischer Bücher in der
Tschechoslowakei. Rechtliche und finanzielle Schwierigkeiten veranlassten den
Bundesrat, auf die Erbschaft des Florentiner Kunstsammlers Ugo Bardini zu
verzichten. 2

Aufgrund der vom Parlament verabschiedeten Sparmassnahmen beschloss die Pro
Helvetia, ihr Budget nicht linear um die entgangenen Beiträge, sondern
schwerpunktmässig zu kürzen. 1993 soll bei der Literaturförderung, der
Erwachsenenbildung und den für das Ausland bestimmten Publikationen gespart
werden. Im darauffolgenden Jahr werden die Bereiche Theater, Musik und Tanz
finanziell beschnitten. 1995 sollen die visuellen Künste sowie der Kulturaustausch mit
dem Ausland die Leidtragenden der Sparmassnahmen sein. 3

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.11.1992
MARIANNE BENTELI

Ein Jahr nach der Ratifikation der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen präsentierte die Schweizerische Koalition für
kulturelle Vielfalt zusammen mit der Schweizerischen UNESCO-Kommission in einem
Expertenbericht Vorschläge zur Umsetzung der Konvention. Die Experten empfahlen
unter anderem mehr Literatur- und Landessprachenunterricht an den Schulen,
verstärkte musikalische Erziehung und eine „professionelle“ Filmförderung. Das Papier
plädierte zudem für eine stärkere Position und breitere Finanzierung der Stiftung Pro
Helvetia. 4

BERICHT
DATUM: 17.10.2009
MARLÈNE GERBER

Im Februar richtete der Bundesrat die Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2012–2015 an die Räte, die diese in der Herbstsession des Berichtsjahrs
verabschiedeten. Beantragt wurden acht Kredite über eine Gesamthöhe von 637,9 Mio.
CHF zugunsten des Heimatschutzes und der Denkmalpflege, des Kulturgütertransfers,
des Films, der Landessprachen, des Bundesamts für Kultur (BAK), der Stiftung Pro
Helvetia, der Nationalmuseumsgruppe und der Nationalphonothek. Beide Räte
beschlossen Eintreten ohne Gegenantrag. Die Kommission für Bildung und
Wissenschaft (WBK-SR) schlug dem Ständerat als Erstrat einstimmig weitere Ausgaben
in der Höhe von 50,6 Mio. CHF vor. Begründet wurde diese Empfehlung unter anderem
mit dem Hinweis, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand für die Kulturförderung mit
total 2,24 Mio. CHF nur 0,43% des BIP betragen und an Bundesmitteln lediglich 0,4
Prozent aus dem Gesamthaushalt in die Kultur fliessen. Die zusätzlichen Mittel sollten
dabei an den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die Filmförderung, das BAK sowie
die Stiftung Pro Helvetia gehen. Die Hälfte der Kredite, die knapp 3 Mio. CHF für den
Kulturgütertransfer sowie die Mittel zugunsten der Sprachförderung, der
Schweizerischen Landesphonothek und die Institutionen des Schweizerischen
Nationalmuseums, wurden problemlos gesprochen. Die restlichen vier
Kulturkreditvorlagen, tangiert durch die zusätzlich beantragte Mittelerhöhung, erfuhren
Abänderungen, die im Folgenden besprochen werden.
Für den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die der Bund und die Kantone gemäss
NFA als Verbundaufgabe wahrnehmen, hatte der Bundesrat einen Rahmenkredit von 85
Mio. CHF vorgeschlagen. Die ständerätliche WBK machte eine grosse Differenz
zwischen dem Mittelbedarf für den Denkmalschutz und den nach Einführung des NFA
dafür budgetierten Bundesgeldern aus. Da diese sich in den letzten Jahren regelmässig
als ungenügend erwiesen hätten, veranschlagte sie eine Erhöhung des Etats um 20 Mio.
CHF, vor allem zugunsten der Denkmalpflege. Einstimmig winkte die Kleine Kammer den
erhöhten Rahmenkredit durch. Im Nationalrat veranlasste eine starke links-grüne
Kommissionsminderheit gar die Aufstockung um 30 Mio. auf insgesamt 125 Mio. CHF.
Auf Betreiben seiner Fiko widersetzte sich der Ständerat dem Nationalrat in der
Differenzbereinigung. Worauf Letzterer die bescheidenere Mittelerhöhung knapp
akzeptierte.
Für die Filmförderung wollte die WBK-SR den vom Bundesrat vorgesehenen
Rahmenbetrag um weitere 10 Mio. auf 158 Mio. CHF aufstocken. Den zusätzlichen
Mittelbedarf sah sie durch die Übertragung der projektbezogenen Filmförderung von
Pro Helvetia an das BAK, durch steigende Ausgaben bei der erfolgsabhängigen
Filmförderung (Succès cinéma) und die geplanten Unterstützungsleistungen für die
Umstellung kleiner Kinos auf die digitalisierte Projektion begründet. Widerspruch
erfuhr das Ansinnen erneut von Mitgliedern der Fiko. Es wurde darauf hingewiesen,
dass das Wachstum der Bundesausgaben unter Beachtung der Schuldenbremse derzeit
höchstens drei Prozent betragen dürfte, sich die diskutierten Ausgaben für den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2011
SUZANNE SCHÄR
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Kulturbereich aber im Rahmen von acht Prozent bewegten, ohne in anderen
Ausgabenbereichen kompensiert zu werden. Mit 26 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung
wurde die Teilvorlage aber im Sinn der WBK-SR angenommen. Auf Antrag einer
linksgrünen Kommissionsminderheit, die durch jeweils starke CVP- und FDP-
Mehrheiten unterstützt wurde, folgte der National- dem Ständerat.
Zum Zahlungsrahmen für die vom BAK ausgerichteten Finanzhilfen, den die WBK-SR um
weitere 12 Mio. auf 112 Mio. CHF erhöhen wollte, lagen dem Erstrat drei
Minderheitsanträge vor. Dabei waren die Ständeräte sich sowohl uneinig über die Höhe
allfälliger Mehrausgaben als auch über deren potenzielle Adressaten. Keiner der
Vorschläge, darunter ein Unterstützung des Alpinen Museums in Bern, war
mehrheitsfähig. Dem Zweitrat lagen zum BAK-Zahlungsrahmen sechs
Minderheitsanträge vor. Zu den bereits im Ständerat vorgebrachten Anliegen gesellte
sich neben weiteren ein Finanzierungsbegehren für die in Basel domizilierte Stiftung
Sportmuseum Schweiz. Durchzusetzen vermochten sich mit deutlicher Unterstützung
auch des bürgerlichen Lagers die Anträge zugunsten des Sport- sowie des Alpinen
Museums. Das dermassen abgeänderte Teilgeschäft wurde schliesslich auch vom
Ständerat deutlich angenommen.
Mit der Aufgabenverschiebung zwischen dem BAK und Pro Helvetia übernahm letztere
mit der Fotografie- und Nachwuchsförderung sowie der Kulturvermittlung zusätzliche
Pflichten in der Kulturförderung. Deshalb beantragte die WBK-SR ihrem Rat die
Erhöhung des vom Bundesrat vorgesehenen Zahlungsrahmens um 8,6 Mio. auf 149 Mio.
CHF. Der Kommissionsantrag setzte sich denkbar knapp, mit 19 zu 18 Stimmen, gegen
den Vorschlag des Bundesrats durch. Der Nationalrat hingegen bevorzugte den
moderateren Zahlungsrahmen des Bundesrats. In der Differenzbereinigung entschied
der Ständerat erneut äusserst knapp. Er schloss sich nun aber mit 18 zu 17 gegen seine
Kommission, die Festhalten empfohlen hatte, dem Nationalrat an. Angenommen wurde
die Teilvorlage schliesslich mit 23 zu zehn Stimmen bei vier Enthaltungen. 5

Ende Februar 2020 überwies der Bundesrat die Botschaft über die Förderung der
Kultur in den Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) an das Parlament und
beantragte damit die Zustimmung zu Änderungen des Kulturförderungs-, des Film-, des
Kulturgütertransfer-, des Nationalbibliotheken- und des Sprachengesetzes sowie die
Abschreibung der Postulate Semadeni (sp, GR; Po. 15.4117) und Quadranti (bdp, ZH; Po.
19.3725) und der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308).
Die Botschaft, welche wie ihre Vorgängerinnen die Transferausgaben des BAK sowie die
Budgets von Pro Helvetia und des Schweizerischen Nationalmuseums (SNM) umfasste,
stand ganz im Zeichen der Kontinuität und folgte der kulturpolitischen Ausrichtung der
Vorperiode (Kulturbotschaft 2016–2020). Die drei zentralen Handlungsachsen, die sich
aus einer Umfeldanalyse und den daraus resultierenden fünf Megatrends
(Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Urbanisierung und
Individualisierung) für die Vorperiode ergeben hatten, sollten beibehalten werden,
wobei für die aktuelle Förderperiode eine Fokusverlagerung auf die Digitalisierung
vorgesehen wurde. Eine wesentliche Neuerung der aktuellen Förderperiode lag in der
zeitlichen Angleichung der Kulturbotschaft an die Legislaturperiode: Während die erste
Kulturbotschaft die Förderperiode von 2012–2015 umfasst hatte, war für die zweite
Kulturbotschaft (2016–2020) eine einmalige Erweiterung der Geltungsdauer auf fünf
Jahren veranlasst worden, damit ab der dritten Botschaft (2021–2024) die
Kulturbotschaften jeweils auf die Legislaturperiode abgestimmt sein würden.
Im Bereich der weiterführenden Massnahmen wollte der Bundesrat insbesondere das
Programm «Jugend und Musik» vorantreiben, schulische Austauschaktivitäten zwischen
den Sprachregionen ausbauen, mehr zur Baukultur beitragen und sich für eine bessere
Gleichstellung im Kulturbereich einsetzen. Aufgrund der Teuerungsprognosen des
Bundes wurde der Gesamtfinanzrahmen in der Botschaft im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage herabgesetzt. Neu sah der Bund Finanzmittel in der Höhe von
CHF 934.5 Mio. vor, was einem Wachstum von durchschnittlich 2.6 Prozent
(einschliesslich Teuerung) und einer realen Mittelaufstockung von CHF 34.7 Mio.
entsprach. Die beantragten Finanzmittel machten in der Folge rund 0.3 Prozent der
Bundesausgaben aus. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.02.2020
MELIKE GÖKCE
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Nachdem die Wirtschaftskommission des Ständerats (WBK-SR) bereits im Juni 2020
auf die Kulturbotschaft 2021–2024 eingetreten war, mit dem Hinweis, die Beratung
des Filmgesetzes (Entwurf 2) noch auszusetzen, befand sie in ihrer Augustsitzung über
die restlichen zwölf Entwürfe. Dies jedoch vorbehaltlich der Nationalratsbeschlüsse, da
man eine parallele Beratung dieser mehrjährigen Verpflichtungskredite mit den Budget-
Beratungen vermeiden wollte. Entsprechend behielt man sich in der Kommission vor, in
der Session nach der Nationalratsberatung allfällige Anpassungen vorzunehmen.
Bis auf Weiteres möchte die WBK-SR die Finanzhilfen für die Fotostiftung Schweiz um
CHF 0.8 Mio. und für die Baukultur um CHF 20 Mio. erhöhen. Eine Minderheit lehnte
die Erhöhung für die Fotostiftung ab. Ein weiterer Minderheitsantrag zur Erhöhung der
Memoriav-Beiträge um CHF 1.2 Mio. sowie zwei Minderheitsanträge zur Erhöhung der
Mittel im Sprachen- und Verständigungsbereich (CHF 10 Mio. für Mobilität und
Austausch, CHF 1.2 Mio. zur Förderung des Rätoromanischen) wurden ebenfalls
abgelehnt. Zudem lehnte die Kommission eine Kürzung des Gesamtzahlungsrahmens
und der Verpflichtungskredite um den Betrag der realen Mittelaufstockung von
insgesamt CHF 34.7 Mio. gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ab. Von dieser
Kürzung betroffen wären die Bundesbeschlüsse zum Kulturförderungsgesetz, zur
Baukultur, zu Sprachen und Verständigung, zu Pro Helvetia und zum Nationalmuseum.
Abschliessend hat die Kommission mit 7 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen eine Motion
(20.3930) für ein Konzept zur Bewahrung und Pflege des Schweizer Kulturerbes
eingereicht. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.2020
MELIKE GÖKCE

Film

Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit hatte Bundesrätin Dreifuss ein Weissbuch zur
eidgenössischen Filmförderung in Auftrag gegeben, um damit Entscheidungsgrundlagen
für eine revidierte Filmpolitik zu erhalten. Wegen des Zeitdrucks und aufgrund
unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der Branche wurde es nicht in der geplanten
Form einer umfassenden Bestandesaufnahme, sondern als "Weiss-Schachtel" mit
einem Bündel von über 20 Papieren abgeliefert. Die wichtigsten Vorschläge, die Ende
Juni an einer Tagung "Assises du cinéma" in Locarno mit allen involvierten Kreisen
diskutiert wurden, betrafen die Einrichtung eines Garantiefonds zur Verbilligung von
Bankkrediten, die Schaffung eines Schweizerischen Filminstituts, welches die heute
vom BAK, der Pro Helvetia und dem Schweizerischen Filmzentrum getrennt
wahrgenommenen Aufgaben bündeln soll, sowie eine vom Kinoerfolg abhängige
automatische Filmförderung ("Financière du cinéma") als zweite Säule neben der heute
schon bestehenden qualitativ ausgerichteten Herstellungsförderung. Dabei würde ein
Schweizer Kinofilm für jeden Eintritt rückwirkend vom Bund einen bestimmten Betrag
erhalten, mit welchem einerseits Verleiher und Kinos und andererseits Produzenten
und selbständig produzierende Regisseure unterstützt würden. Verleiher und Kinos
sollten damit ermutigt werden, vermehrt Schweizer Filme zu zeigen, den Produzenten
und Autorenproduzenten würde das Geld zur Anfangsfinanzierung ihres nächsten
Kinofilms dienen. Diese Massnahme nach französischem und deutschem Vorbild war
allerdings ziemlich umstritten. Kritisiert wurde insbesondere, die auf Publikumserfolg
konzentrierte Förderung könne zu einer Schmälerung der filmkulturellen Kreativität in
der Schweiz führen, die sich im Ausland mit meist eigenwilligen, aber nicht unbedingt
kommerziellen Filmen einen guten Ruf geschaffen habe. 8

BERICHT
DATUM: 29.06.1994
MARIANNE BENTELI

Zu Jahresbeginn schlossen sich das Schweizer Filmzentrum, die Sektion Film der Pro
Helvetia und die schweizerische Kurzfilmagentur zu «Swiss Films» zusammen. Mit
einem Budget von CHF 3 Mio. soll in den nächsten drei Jahren gezielt der Schweizer
Film, insbesondere der Kurzfilm im Ausland gefördert werden; danach wird
entschieden, ob «Swiss Films» unabhängig bleibt oder in die Pro Helvetia integriert
wird. 9

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 15.01.2004
MARIANNE BENTELI
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